
Kindes bei den Großeltern notwendig gemacht. Es sei 
ihm nur begrenzt möglich gewesen, das Erziehungs
recht persönlich wahrzunehmen. Das rechtfertige jedoch 
nicht, ihm das Erziehungsrecht zu entziehen. Seiner 
Unterhaltsverpflichtung sei er stets nachgekommen. 
Nach dem Tode seiner ersten Ehefrau habe er zu sei
nem Sohn ständig Kontakt gehalten, indem er ihn zeit
weise zu sich genommen habe, mit ihm in Urlaub ge
fahren sei und ihn auch bei den Großeltern besucht 
habe.
Die Berufung hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Der Erziehungsrechtsentzug ist ein Eingriff in Grund
rechte der Bürger. Er ist als äußerste Maßnahme nur 
unter streng begrenzten Voraussetzungen möglich. Es 
muß eine schwere schuldhafte Verletzung der elter
lichen Pflichten durch die Erziehungsberechtigten und 
eine hierdurch eingetretene Gefährdung der Entwick
lung des Kindes gegeben sein (§ 51 FGB).
Eine schwere Pflichtverletzung liegt vor, wenn der Er
ziehungsberechtigte wiederholt oder fortdauernd e l e 
m e n t a r e  Pflichten gegenüber dem Kind mißachtet 
und damit eine negative Grundhaltung zu seinen Erzie
hungspflichten offenbart hat. In Abschn. D Ziff. 30 der 
Richtlinie Nr. 25 des Plenums des Obersten Gerichts zu 
Erziehungsrechtsentscheidungen vom 25. September 
1968 (GBl. II S. 847; NJ 1968 S. 651) ist die Pflichtver
letzung i. S. des § 51 FGB als Nichterfüllung von Min
destanforderungen für eine ausreichende körperliche, 
geistige und moralische Entwicklung des Kindes charak
terisiert. Ein derartiger Vorwurf kann jedoch weder 
aus dem Umstand, daß der Verklagte die tatsächliche 
Ausübung des Erziehungsrechts weitgehend den Groß
eltern überlassen hat, noch daraus abgeleitet werden, 
daß er wegen familiärer Unstimmigkeiten zeitweise den 
Haushalt der Großeltern gemieden und die Kontakte zu 
dem Kind eingeschränkt hat. Diese gespannte Erzie
hungssituation war z. T. durch objektive, beim Verklag
ten gegebene Lebensumstände bedingt.
Die Voraussetzungen für einen Erziehungsrechtsentzug 
wurden in der Klagebegründung nur unzureichend dar
gelegt Außerdem hat sich das Stadtbezirksgericht auch 
nicht genügend mit den Kriterien des Gesetzes ausein
andergesetzt. Es ist deshalb zu einer fehlerhaften Ent
scheidung gekommen.
Im Ergebnis der im Berufungsverfahren durchgeführ
ten Sachaufklärung ist festzustellen, daß der Verklagte 
als allein Erziehungsberechtigter wegen berufsbedingter 
Schwierigkeiten im Interesse des Kindes bemüht war, 
die Lebensordnung des Kindes dadurch zu gewährlei
sten, daß er es nach dem Tod seiner ersten Ehefrau in 
der Obhut der Großeltern beließ, die es bisher auf
opferungsvoll versorgt und erzogen haben. Er ist damit 
seiner Pflicht dem Kind gegenüber i. S. des § 43 FGB 
nachgekommen. Die Übertragung der Betreuungs- und 
Erziehungsaufgaben auf die Großeltern hat ihn natür
lich nicht von seiner Verantwortung dem Kind gegen
über befreit; er war vielmehr verpflichtet, sich davon 
zu überzeugen, daß die Entwicklung des Kindes in dem 
von ihm bestimmten Lebensbereich positiv verläuft. 
Darüber hinaus war er gehalten, entsprechend seinen 
beruflichen Möglichkeiten den Kontakt zum Kind zu 
halten und seiner Unterhaltsverpflichtung nachzukom
men.
Diese Verpflichtungen hat der Verklagte von 1962 bis 
1971 ohne Beanstandungen erfüllt. Danach entwickelten 
sich bei dem Beteiligten Vorstellungen, daß das Kind 
beim Verklagten bleiben soll, der zu dieser Zeit mit 
Frau V. zusammenlebte. Da dies für den Jungen jedoch 
mit Belastungen verbunden war, wurde er wieder im 
Haushalt der Großeltern aufgenommen. Probleme im 
Vater-Sohn-Verhältnis traten erst auf, als die Bindung 
des Verklagten zu Frau V. gelöst wurde und sich dar
aus für den Verklagten persönliche Schwierigkeiten 
ergaben. Er hat sich dann einige Zeit nicht mehr in dem 
bisherigen Maße um den Jungen gekümmert. Das 
führte wiederum zu Unstimmigkeiten zwischen dem 
Verklagten und den Großeltern des Kindes, die sich 
schließlich an die zuständigen Organe der Jugendhilfe 
wandten, um das Vater-Kind-Verhältnis wieder in
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Ordnung zu bringen und die weitere Entwicklung des 
Jungen zu sichern. In dieser Zeit erfolgten Unterhalts
zahlungen zwar in voller Höhe, aber in größeren Ab
ständen von 3 bis 5 Monaten.
In dieser Situation wäre es im Interesse des Kindes 
ausreichend gewesen, wenn das zuständige Organ der 
Jugendhilfe alle an der Erziehung des Kindes Betei
ligten zusammengeführt, ihnen ihre Pflichten nach
drücklich erläutert und ihre weiteren Aufgaben be
raten und festgelegt hätte. Diese sich aus § 50 FGB er
gebenden Aufgaben der Organe der Jugendhilfe sind 
jedoch nicht erfüllt worden, sondern es wurde sofort 
Klage auf Entzug des Erziehungsrechts erhoben. 
Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Vater und 
Sohn wieder stabilisiert, und der Verklagte und die 
Großeltern des Kindes haben ohne Zutun der Organe 
der Jugendhilfe festgelegt, daß der Junge weiterhin 
in der Geborgenheit des großelterlichen Haushalts ver
bleibt und die familiären Beziehungen zwischen den 
Beteiligten stärker gepflegt werden sollen. Auch diese 
Entwicklung in den Erziehungsverhältnissen des Kindes 
zeigt, daß die Voraussetzungen für den Entzug des Er
ziehungsrechts nicht gegeben waren, so daß auf die Be
rufung unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils 
die Klage abzuweisen war.
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